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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

Techno Screen MS 290ml
Artikel-Nr.:
T570101

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
1-Komponente Feuchtigkeitshärtung, Methoxy-Silan-Basis, Klebe-/Dichtstoff für verschiedene industriele
Anwendungen.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant:
KANDO Service GmbH
Hartleitnerstraße 3
4653 Eberstalzell
Austria
Telefon: +43 (0) 7241 213 79
E-Mail: msds@kando.eu

Händler:
TECH-MASTERS Deutschland GmbH
Hohenbuckstr. 8
90425 Nürnberg
Germany
Telefon: +49 911 955 179-0
Telefax: +49 911 955 179-38
E-Mail: info@tech-masters.de
Webseite: www.tech-masters.com/de

1.4. Notrufnummer
Vergiftungsinformationszentrale (VIZ), 24h: 01 406 43 43, Montag - Freitag: 8 bis 16 Uhr, Tel.: 01 406 68
98 (keine medizinische Auskunft) (Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten besetzt.)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

* 2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenhinweise: keine

Ergänzende Gefahrenmerkmale
EUH208 Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: keine
* 2.3. Sonstige Gefahren

Andere schädliche Wirkungen:
Das Produkt erfüllt nicht die PBT-/ vPvB-Kriterien.
Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien bezüglich seiner endokrin wirkenden Eigenschaften.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
* 3.2. Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:
Produktidentifikatoren Stoffname

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Konzentration

CAS-Nr.: 2768-02-7
EG-Nr.: 220-449-8
REACH-Nr.:
01-2119513215-52

Trimethoxyvinylsilan
Acute Tox. 4 (H332), Flam. Liq. 3 (H226), Skin Sens. 1B (H317)

 Achtung 
Schätzwert akuter Toxizität
ATE (Oral) 7.236 mg/kg
ATE (Dermal) 3.880 mg/kg
ATE (Einatmen, Dampf) 11 mg/L
Zusätzliche Hinweise: Stoff, der ein Risiko für die Gesundheit oder
die Umwelt darstellt, der die Kriterien gemäß der Verordnung (EU) Nr.
2020/878 erfüllt.

< 1
Gew-%

CAS-Nr.: 52829-07-9
EG-Nr.: 258-207-9
REACH-Nr.:
01-2119537297-32

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacat
Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 2 (H411), Eye Dam. 1 (H318),
Repr. 2 (H361f)

 Gefahr 
M-Faktor (akut): 1
Schätzwert akuter Toxizität
ATE (Oral) 3.700 mg/kg
ATE (Dermal) > 3.170 mg/kg
ATE (Einatmen, Dampf) > 5 mg/L
ATE (Einatmen, Staub/Nebel) 0,5 mg/L
Zusätzliche Hinweise: Stoff, der ein Risiko für die Gesundheit oder
die Umwelt darstellt, der die Kriterien gemäß der Verordnung (EU) Nr.
2020/878 erfüllt.

< 1
Gew-%

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
* 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Angaben:
Vergiftungssymptome können nach dem Kontakt auftreten, weshalb im Zweifelsfalle bei direktem Kontakt
mit dem chemischen Produkt oder Weiterbestehen des Unwohlseins ein Arzt zu Rate zu ziehen ist und
dem Arzt das Sicherheitsdatenblatt dieses Produkts vorzulegen ist.

Nach Einatmen:
Es handelt sich um ein Produkt, das nicht als durch Einatmung gefährlich eingestuft ist. Dennoch wird
empfohlen, bei Vergiftungssymptomen den Betroffenen vom Aussetzungsort zu entfernen, mit sauberer
Luft zu versorgen und in Ruhestellung zu halten. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Bei Hautkontakt:
Es handelt sich um ein Produkt, das nicht als bei Berührung mit der Haut gefährlich eingestuft
ist. Dennoch wird empfohlen, bei Berührung mit der Haut die verschmutzte Kleidung und Schuhe
auszuziehen, die Haut abzuspülen oder den Betroffenen ggf. mit viel kaltem Wasser und Neutralseife
abzuduschen. In schweren Fällen den Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:
Augen mindestens 15 Minuten lang mit reichlich Wasser spülen. Sollte der Betroffene Kontaktlinsen
tragen, so sind diese zu entfernen, soweit sie nicht an den Augen festkleben, da ansonsten zusätzliche
Verletzungen auftreten können. In allen Fällen muss nach dem Waschen schnellstmöglich ein Arzt
aufgesucht und diesem das Sicherheitsdatenblatt vorgelegt werden.

Nach Verschlucken:
Im Falle der Einnahme unverzüglich ärztliche Behandlung anfordern und dem Arzt das
Sicherheitsdatenblatt dieses Produkts
vorlegen.

* 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Die sofortigen und verzögerten Wirkungen sind in den Abschnitten 2 und 11 angegeben.
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4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
* 5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:
Produkt nicht entflammbar unter normalen Lager-, Handhabungs- und Anwendungsbedingungen, enthält
entflammbare Substanzen. Im Entflammungsfall aufgrund von unsachgemäßer Handhabung, Lagerung
oder Anwendung sind gemäß der Verordnung über Brandschutzinstallationen vorzugsweise Feuerlöscher
mit polyvalentem Pulver (ABC-Pulver) zu verwenden.

Ungeeignete Löschmittel:
Wasserstrahl

* 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Einatmen der Verbrennungsprodukte ist zu vermeiden.

Gefährliche Verbrennungsprodukte:
Als Folge der Verbrennung oder thermischen Zersetzung entstehen reaktive Unterprodukte, die hochgiftig
sein und deshalb ein hohes Gesundheitsrisiko darstellen können.

* 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Abhängig von der Größe des Feuers ist ggf. die Verwendung von vollständiger Schutzbekleidung und
autonomen Atmungsgeräten erforderlich. Es sollte ein Mindestbestand an Notfalleinrichtungen oder
Ausrüstung (feuerfeste Decken, tragbarer Verbandskasten, ...) gemäß der Richtlinie 89/654/EG vorhanden
sein.

* 5.4. Zusätzliche Hinweise
Gemäß dem internen Notfallplan und den Informationsblättern bzgl. des Verhaltens bei Unfällen und
sonstigen Notfällen vorgehen. Jegliche Zündquellen fernhalten. Im Brandfalle die Lagerbehälter und -
tanks der Produkte kühlen, die sich entflammen oder explodieren können oder aufgrund von erhöhten
Temperaturen BLEVE-gefährdet sind. Der Austritt der bei der Brandbekämpfung verwendeten Produkte in
das Grundwasser ist zu vermeiden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
* 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in

Notfällen anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Lecks isolieren, soweit dies kein zusätzliches Risiko für die damit befassten Personen darstellt. Bereich
evakuieren und Personen ohne Schutzausrüstung fernhalten. Angesichts eines möglichen Kontakts
mit dem verschütteten Produkt ist die Verwendung von persönlichen Schutzelementen obligatorisch
(siehe Abschnitt 8). Vor allem ist die Bildung von entflammbaren Dampf-Luft-Mischungen zu verhindern,
sei es durch Belüftung oder durch die Verwendung eines Neutralisationsmittels. Jegliche Zündquellen
fernhalten. Verhinderung von elektrostatischen Ladungen durch die Verbindung aller Leiterflächen, auf
denen sich statische Elektrizität bilden kann, wobei diese wiederum insgesamt geerdet sein müssen.

Schutzausrüstung:
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

6.1.2. Einsatzkräfte
Persönliche Schutzausrüstung:
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Unter Berücksichtigung der gemeinschaftlichen Gesetzgebung zum Umweltschutz wird empfohlen, den
Austritt sowohl des Produkts als auch von dessen Verpackung in die Umwelt zu vermeiden. Weitere
Informationen, siehe Abschnitt 7.1.
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* 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Sonstige Angaben:
Ausgetretenes Produkt mittels Sand oder neutralem Absorptionsmaterial aufsaugen und an einen
sicheren Ort bringen. Nicht mit Sägemehl oder sonstigen brennbaren Absorptionsmitteln aufsaugen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Weitere Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Weitere Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8.
Weitere Informationen zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
* 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Hinsichtlich der Handhabung von Ladungen ist die gültige Gesetzgebung zur Prävention von industriellen
Risiken einzuhalten. Ordnung und Sauberkeit beibehalten und die Entsorgung mit sicheren Methoden
ausführen (Abschnitt 6).

Brandschutzmaßnahmen:
Die Verdampfung des Produkts ist zu vermeiden, da dieses entflammbare Substanzen enthält und
sich in Präsenz von Zündquellen entflammbare Dampf-/Luftmischungen bilden können. Zündquellen
(Mobiltelefone, Funken, ...) kontrollieren und langsam umfüllen, um das Entstehen von elektrostatischen
Ladungen zu vermeiden. Für Informationen zu Bedingungen und Materialien, die zu vermeiden sind, siehe
Abschnitt 10.

Umweltschutzmaßnahmen:
Es wird empfohlen, in unmittelbarer Nähe des Produkts über Absorptionsmaterial zu verfügen (siehe
Abschnitt 6.3).

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

* 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von
Unverträglichkeiten
Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen:
Lagertemperatur: 5 - 25°C
Maximale Lagerdauer: 18 Monat(e)

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:
Wärmequellen, Strahlung, statische Elektrizität und der Kontakt mit Lebensmitteln sind zu vermeiden.
Weitere Informationen (siehe Abschnitt 10.5).

Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 10 – Brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten
Lagerklassen zuzuordnen sind
7.3. Spezifische Endanwendungen
Empfehlung:
Mit Ausnahme der bereits aufgeführten Anweisungen sind keine besonderen Empfehlungen hinsichtlich
der Verwendung dieses Produkts erforderlich.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen

* 8.1. Zu überwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte
Keine Daten verfügbar

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfügbar
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8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Stoffname DNEL Wert ① DNEL Typ

② Expositionsweg
Trimethoxyvinylsilan
CAS-Nr.: 2768-02-7
EG-Nr.: 220-449-8

27,6 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② Langzeit – Inhalation, systemische Effekte

Trimethoxyvinylsilan
CAS-Nr.: 2768-02-7
EG-Nr.: 220-449-8

18,9 mg/m³ ① DNEL Verbraucher
② Langzeit – Inhalation, systemische Effekte

Trimethoxyvinylsilan
CAS-Nr.: 2768-02-7
EG-Nr.: 220-449-8

3,9 mg/kg ① DNEL Arbeitnehmer
② Langzeit – dermal, systemische Effekte

Trimethoxyvinylsilan
CAS-Nr.: 2768-02-7
EG-Nr.: 220-449-8

7,8 mg/kg ① DNEL Verbraucher
② Langzeit – dermal, systemische Effekte

Trimethoxyvinylsilan
CAS-Nr.: 2768-02-7
EG-Nr.: 220-449-8

0,3 mg/kg ① DNEL Verbraucher
② Langzeit – oral, systemische Effekte

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidyl)sebacat
CAS-Nr.: 52829-07-9
EG-Nr.: 258-207-9

5,6 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② Langzeit – Inhalation, systemische Effekte

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidyl)sebacat
CAS-Nr.: 52829-07-9
EG-Nr.: 258-207-9

1,4 mg/m³ ① DNEL Verbraucher
② Langzeit – Inhalation, systemische Effekte

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidyl)sebacat
CAS-Nr.: 52829-07-9
EG-Nr.: 258-207-9

5,6 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② Akut - Inhalation, systemische Effekte

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidyl)sebacat
CAS-Nr.: 52829-07-9
EG-Nr.: 258-207-9

1,4 mg/m³ ① DNEL Verbraucher
② Akut - Inhalation, systemische Effekte

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidyl)sebacat
CAS-Nr.: 52829-07-9
EG-Nr.: 258-207-9

2 mg/kg ① DNEL Arbeitnehmer
② Langzeit – dermal, systemische Effekte

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidyl)sebacat
CAS-Nr.: 52829-07-9
EG-Nr.: 258-207-9

1 mg/kg ① DNEL Verbraucher
② Langzeit – dermal, systemische Effekte

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidyl)sebacat
CAS-Nr.: 52829-07-9
EG-Nr.: 258-207-9

2 mg/kg ① DNEL Arbeitnehmer
② Akut – dermal, systemische Wirkungen

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidyl)sebacat
CAS-Nr.: 52829-07-9
EG-Nr.: 258-207-9

1 mg/kg ① DNEL Verbraucher
② Akut – dermal, systemische Wirkungen

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidyl)sebacat
CAS-Nr.: 52829-07-9
EG-Nr.: 258-207-9

1 mg/kg ① DNEL Verbraucher
② Langzeit – oral, systemische Effekte
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Stoffname DNEL Wert ① DNEL Typ
② Expositionsweg

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidyl)sebacat
CAS-Nr.: 52829-07-9
EG-Nr.: 258-207-9

1 mg/kg ① DNEL Verbraucher
② Akut – oral, systemische Wirkungen

Stoffname PNEC Wert ① PNEC Typ
Trimethoxyvinylsilan
CAS-Nr.: 2768-02-7
EG-Nr.: 220-449-8

0,34 mg/L ① PNEC Gewässer, Süßwasser

Trimethoxyvinylsilan
CAS-Nr.: 2768-02-7
EG-Nr.: 220-449-8

0,034 mg/L ① PNEC Gewässer, Meerwasser

Trimethoxyvinylsilan
CAS-Nr.: 2768-02-7
EG-Nr.: 220-449-8

110 mg/L ① PNEC Kläranlage

Trimethoxyvinylsilan
CAS-Nr.: 2768-02-7
EG-Nr.: 220-449-8

0,27 mg/kg ① PNEC Sediment, Süßwasser

Trimethoxyvinylsilan
CAS-Nr.: 2768-02-7
EG-Nr.: 220-449-8

0,046 mg/kg ① PNEC Boden

Trimethoxyvinylsilan
CAS-Nr.: 2768-02-7
EG-Nr.: 220-449-8

3,4 mg/L ① PNEC Gewässer, periodische Freisetzung

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidyl)sebacat
CAS-Nr.: 52829-07-9
EG-Nr.: 258-207-9

0,005 mg/L ① PNEC Gewässer, Süßwasser

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidyl)sebacat
CAS-Nr.: 52829-07-9
EG-Nr.: 258-207-9

0,0005 mg/L ① PNEC Gewässer, Meerwasser

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidyl)sebacat
CAS-Nr.: 52829-07-9
EG-Nr.: 258-207-9

1 mg/L ① PNEC Kläranlage

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidyl)sebacat
CAS-Nr.: 52829-07-9
EG-Nr.: 258-207-9

8,02 mg/kg ① PNEC Sediment, Süßwasser

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidyl)sebacat
CAS-Nr.: 52829-07-9
EG-Nr.: 258-207-9

0,802 mg/kg ① PNEC Sediment, Meerwasser

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidyl)sebacat
CAS-Nr.: 52829-07-9
EG-Nr.: 258-207-9

1,6 mg/kg ① PNEC Boden

* 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Als Vorsichtsmaßnahme wird die Verwendung von grundlegenden individuellen Schutzausrüstungen
mit der entsprechenden CE-Markierung empfohlen. Weitere Information bzgl. der individuellen
Schutzausrüstungen (Lagerung, Verwendung, Reinigung, Instandhaltung, Schutzklasse ...) finden Sie
in der Informationsbroschüre des jeweiligen Herstellers. Die in diesem Punkt enthaltenen Indikationen
beziehen sich auf das reine Produkt. Die Schutzmaßnahmen für das verdünnte Produkt können abhängig
vom Verdünnungsgrad, der Verwendung, der Anwendungsmethode etc. abweichen. Zur Feststellung
der Verpflichtung zur Installation von Notduschen und/oder Augenwaschvorrichtungen in den Lagern
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sind die jeweils anwendbaren Vorschriften in Bezug auf die Lagerung von chemischen Produkten zu
berücksichtigen. Für weitere Informationen siehe Abschnitte 7.1 und 7.2.

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz:
Ggf. Schutzbrille tragen. Panorama-Schutzbrille gegen Spritzer und / oder Herausschleudern. CE CAT II,
EN 166:2002, EN ISO 4007:2018. Täglich reinigen und in regelmäßigen Abständen nach den Anweisungen
des Herstellers desinfizieren. Verwendung bei Spritzgefahr wird empfohlen.

Hautschutz:
Handschutz:
Schutzhandschuhe tragen. (CE CAT I). Ersetzen Sie die Handschuhe vor jedem möglicherweise
eintretenden Schadensfall. Wenn Sie das Produkt längere Zeit wegen professionellem/industriellem
Gebrauch verwenden, dann sollten Sie Handschuhe der Art CE III bzw. gemäß den Normen EN
420:2004+A1:2010 und EN ISO 374-1:2016+A1:2018 benutzen.
Da das Produkt eine Mischung aus verschiedenen Materialien ist, kann die Widerstandsfähigkeit des
Handschuhmaterials nicht im Voraus berechnet werden und muss kurz vor der Anwendung verifiziert
werden.

Körperschutz:
Geeignete Arbeitskleidung tragen. CE CAT I. Tauschen Sie es aus, bevor Anzeichen des Verfalls auftreten.
Professionellen/Industriellen Anwendern, die dem Stoff über längere Zeit ausgesetzt sind, wird CE III
empfohlen, in Übereinstimmung mit den EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN
464:1994 Regulierungen.
Rutschfestes Arbeitsschuhwerk. CE CAT II, EN ISO 20347:2012. Tauschen Sie es aus, bevor Anzeichen des
Verfalls auftreten. Professionellen/Industriellen Anwendern, die dem Stoff über längere Zeit ausgesetzt
sind, wird CE III empfohlen, in Übereinstimmung mit den EN ISO 20345:2012 und EN 13832-1:2007
Regulierungen.

Atemschutz:
Die Verwendung von Schutzausrüstung ist im Falle von Nebelbildung bzw. im Falle der Überschreitung der
Grenzwerte für professionelle Exposition erforderlich.

Sonstige Schutzmaßnahmen:
Notfalldusche: ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011
Augenwäsche: DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Unter Berücksichtigung der gemeinschaftlichen Gesetzgebung zum Umweltschutz wird empfohlen, den
Austritt sowohl des Produkts als auch von dessen Verpackung in die Umwelt zu vermeiden. Weitere
Informationen, siehe Abschnitt 7.1.

* 8.3. Zusätzliche Hinweise
Flüchtige organische Verbindungen
VOC-Wert 0,98 Gew-%
Dichte der flüchtigen organischen Verbindungen: 15,85 kg/m³ (15,85 g/L)
Mittlere Kohlenstoffzahl: 6,22
Mittleres Molekülgewicht: 180,75 g/mol

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
* 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen

Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand: Flüssig Form: pastös
Farbe: Gemäß Produktbezeichnung Geruch: charakteristisch
Entzündbarkeit: Keine Daten verfügbar
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Sicherheitsrelevante Basisdaten
Parameter Wert bei °C ① Methode

② Bemerkung
pH-Wert Keine Daten

verfügbar
Schmelzpunkt Keine Daten

verfügbar
Gefrierpunkt Keine Daten

verfügbar
Siedebeginn und Siedebereich Keine Daten

verfügbar
Zersetzungstemperatur nicht anwendbar
Flammpunkt > 60 °C ② Das Produkt ist nicht entflammbar.
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten

verfügbar
Zündtemperatur Keine Daten

verfügbar
Obere/untere Entzündbarkeits- oder
Explosionsgrenzen

Keine Daten
verfügbar

Dampfdruck 124 Pa 20 °C ② 50°C: 583,54 Pa (0,58 kPa)
Dampfdichte Keine Daten

verfügbar
Dichte 1.611,8 kg/m³ 20 °C
Relative Dichte 1,612 20 °C
Schüttdichte nicht anwendbar
Wasserlöslichkeit Keine Daten

verfügbar
Viskosität, dynamisch Keine Daten

verfügbar
Viskosität, kinematisch Keine Daten

verfügbar
Viskosität > 20,5 mm²/s 40 °C
Selbstentflammungstemperatur 235 °C

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
* 10.1. Reaktivität

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
10.2. Chemische Stabilität
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Unter normalen Bedingungen keine gefährlichen Reaktionen erwartet.

* 10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht
Temperaturen über 50 °C aussetzen.

* 10.5. Unverträgliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe: Starke Säuren, Laugen und Basen vermeiden. Direkte Einwirkung von
verbrennungsfördernden Materialien vermeiden.

* 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Siehe Abschnitte 10.3, 10.4 und 10.5 hinsichtlich der spezifischen Abbauprodukte. Abhängig von den
Abbaubedingungen können beim Abbau komplexe Mischungen chemischer Substanzen freigesetzt
werden: Kohlendioxide (CO2), Kohlenmonoxide und sonstige organische Verbindungen.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
* 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.

1272/2008
Trimethoxyvinylsilan  CAS-Nr.: 2768-02-7  EG-Nr.: 220-449-8

LD50 oral: 7.236 mg/kg (Ratte)
LD50 dermal: 3.880 mg/kg (Kaninchen)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Dampf): 11 mg/L 4 h

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacat  CAS-Nr.: 52829-07-9  EG-Nr.: 258-207-9
LD50 oral: 3.700 mg/kg (Ratte)
LD50 dermal: >3.170 mg/kg (Ratte)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Dampf): >5 mg/L
LC50 Akute inhalative Toxizität (Staub/Nebel): 0,5 mg/L (Ratte)

Akute orale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Es enthält nicht Substanzen,
die als gefährlich bei Einnahme eingestuft sind. Für weitere Informationen siehe Abschnitt 3.

Akute dermale Toxizität:
Nicht eingestuft Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität:
Nicht eingestuft Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Es enthält
jedoch Substanzen, die als gefährlich bei Einatmung eingestuft sind.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Schwere Augenschädigung/-reizung:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keimzellmutagenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
IARC: Ethanol

Reproduktionstoxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Es weist jedoch Substanzen
auf, die hinsichtlich dieser Wirkung als gefährlich eingestuft sind.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Zusätzliche Angaben:
Keine Daten verfügbar

11.2. Angaben über sonstige Gefahren
Endokrinschädliche Eigenschaften:
Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien bezüglich seiner endokrin wirkenden Eigenschaften.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
* 12.1. Toxizität

Trimethoxyvinylsilan  CAS-Nr.: 2768-02-7  EG-Nr.: 220-449-8
LC50: 191 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss)
EC50: 167 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna)
EC50: 957 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze)
NOEC: 25 mg/L (Alge/Wasserpflanze, Selenastrum capricornutum)
NOEC: 28,1 mg/L (Krebstiere, Daphnia magna)

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacat  CAS-Nr.: 52829-07-9  EG-Nr.: 258-207-9
LC50: 4,4 mg/L 4 d (Fisch, Brachydanio rerio)
EC50: 0,57 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia sp.)
EC50: 1,9 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Scenedesmus subspicatus)
LC50: 5,3 mg/L 4 d (Fisch, Oryzias latipes)
EC50: 0,7 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC: 0,23 mg/L (Krebstiere, Daphnia magna)

* 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Trimethoxyvinylsilan  CAS-Nr.: 2768-02-7  EG-Nr.: 220-449-8

Biologischer Abbau: Ja, langsam

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacat  CAS-Nr.: 52829-07-9  EG-Nr.: 258-207-9
Biologischer Abbau: Ja, langsam

* 12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfügbar

12.4. Mobilität im Boden
Keine Daten verfügbar

* 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Trimethoxyvinylsilan  CAS-Nr.: 2768-02-7  EG-Nr.: 220-449-8

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacat  CAS-Nr.: 52829-07-9  EG-Nr.: 258-207-9

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften
Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien bezüglich seiner endokrin wirkenden Eigenschaften.

12.7. Andere schädliche Wirkungen
Wassergefährdungsklasse 1: schwach wassergefährdend

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
* 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung durch den autorisierten Abfallentsorgern hinsichtlich der Verwertungs- und
Beseitigungsverfahren gemäß Anhang 1 und Anhang 2 (Richtlinie 2008/98/EG) zuführen. Gemäß den
Codes 15 01 (2014/955/EG) ist in dem Fall, dass der Behälter in direktem Kontakt mit dem Produkt
war, dieser auf die gleiche Weise wie das Produkt selbst zu behandeln, ansonsten so, als gäbe es keine
gefährlichen Rückstände. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Siehe Abschnitt 6.2.

Gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878 sind die
gemeinschaftlichen oder staatlichen Vorschriften hinsichtlich der Abfallverwertung einzuhalten.
Gemeinschaftliche Gesetzgebung: Richtlinie 2008/98/EG, 2014/955/EG, Verordnung (EU) Nr. 1357/2014.
Nationalen Bestimmungen: Gesetz zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts. Vom 24.
Februar 2012.
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13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV
Abfallschlüssel Produkt

08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport

(ADN)
Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.4. Verpackungsgruppe
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.5. Umweltgefahren
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
* 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische

Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Zulassungen:
Substanzen, deren Autorisierung in Verordnung (CE) 1907/2006 (REACH) noch aussteht: Nicht relevant.
Substanzen, die in REACH-Anhang XIV (Genehmigungsliste) aufgenommen sind sowie Ablaufdatum:
Nicht relevant. Verordnung (EG) 1005/2009 über ozonabbauende Substanzen Nicht relevant. Artikel 95,
VERORDNUNG (EU) Nr. 528/2012: Nicht relevant. VERORDNUNG (EU) Nr. 649/2012 über den Export und
Import gefährlicher chemischer Substanzen: Nicht relevant.
Einschränkungen bzgl. des Vertriebs und der Verwendung von bestimmten Substanzen und gefährlichen
Mischungen (Anhang XVII REACH, etc...):
Enthält Di-"isononyl" phthalat. 1. Dürfen nicht als Stoffe oder in Gemischen in Konzentrationen von mehr
als 0,1 Gew.-% des weichmacherhaltigen Materials in Spielzeug und Babyartikeln verwendet werden, die
von Kindern in den Mund genommen werden können. 2. Solche Spielzeuge und Babyartikel, die diese
Phthalate in Konzentrationen von mehr als 0,1 Gew.- % des weichmacherhaltigen Materials enthalten,
dürfen nicht in Verkehr gebracht werden. 4. Für die Zwecke dieses Eintrags bezeichnet der Begriff
„Babyartikel“ jedes Erzeugnis, das dazu bestimmt ist, den Schlaf, die Entspannung, die Hygiene, das
Füttern und das Saugen von Kindern zu erleichtern.
Dürfen nicht verwendet werden:
—in Dekorationsgegenständen, die zur Erzeugung von Licht- oder Farbeffekten (durch Phasenwechsel),
z.B. in Stimmungslampen
und Aschenbechern, bestimmt sind;
—in Scherzspielen;
—in Spielen für einen oder mehrere Teilnehmer oder in Erzeugnissen, die zur Verwendung als solche,
auch zur Dekoration, bestimmt sind.

Enthält Dioctylzinnoxid. Dioctylzinnverbindungen (DOT) dürfen nach dem 1. Januar 2012 nicht mehr in
den nachstehend aufgeführten Erzeugnissen verwendet werden, die dazu bestimmt sind, an die breite
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Öffentlichkeit abgegeben oder von dieser verwendet zu werden, wenn die Konzentration von Zinn in dem
Erzeugnis oder in Teilen davon 0,1 Gewichtsprozent übersteigt:
— Textilartikel, die dazu bestimmt sind, mit der Haut in Kontakt zu kommen — Handschuhe
— Schuhe oder Teile davon, die dazu bestimmt sind, mit der Haut in Kontakt zu kommen
— Wand- und Bodenverkleidungen
— Babyartikel
— Damenhygieneartikel
— Windeln
— Zwei-Komponenten-Raumtemperaturvulkani- sierungs-Abform-Sets (RTV-2-Abform-Sets).
Dürfen nicht als Stoffe oder in Gemischen in Verkehr gebracht oder verwendet werden, wenn diese
als Biozide in Farben wirken, deren Bestandteile chemisch nicht gebunden sind. Dürfen nicht als
Stoffe oder in Gemischen in Verkehr gebracht oder verwendet werden, die als Biozide dazu dienen, an
folgenden Gegenständen den Bewuchs durch Mikroorganismen, Pflanzen oder Tiere zu verhindern: a)
an allen Fahrzeugen unabhängig von ihrer Länge, die auf Seewasserstraßen, Wasserstraßen im Küsten-
und Ästuarbereich, Binnenwasserstraßen sowie Seen eingesetzt werden b) an Kästen, Schwimmern,
Netzen sowie anderen Geräten oder Einrichtungen für die Fisch- und Muschelzucht c) an völlig oder
teilweise untergetauchten Geräten oder Einrichtungen jeder Art. Dürfen nicht als Stoffe oder in Ge-
mischen in Verkehr gebracht oder verwendet werden, die zur Aufbereitung von Wasser im industriellen,
gewerblichen und kommunalen Bereich bestimmt sind. Die berufliche Exposition von alveolengängigem
kristallinem Siliciumdioxid muss gemäß der Richtlinie (EU) 2019/130 kontrolliert werden.

Besondere Verfügungen hinsichtlich des Personen- und Umweltschutzes: Es wird empfohlen, die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt als Eingabe von Daten in einer Risikobewertung der örtlichen
Gegebenheiten gesammelt zu nutzen, um die erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung von Gefahren
für die Verwaltung, Verwendung, Lagerung und Entsorgung dieses Produktes zu treffen.

Sonstige EU-Vorschriften:
Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen [Seveso-
III-Richtlinie]: Dieses Produkt ist keiner Gefahrenkategorie zugeordnet.

Richtlinie 2004/42/EG über Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken:
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in Gewichtsprozent: 0,98 Gew-%

15.1.2. Nationale Vorschriften
 [DE] Nationale Vorschriften

Störfallverordnung (12. BImschV)
für im Produkt enthaltene Stoffe:

Dieses Produkt ist keiner Gefahrenkategorie zugeordnet.
Wassergefährdungsklasse

WGK:
1 - schwach wassergefährdend

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen
Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz - ChemG). Chemikaliengesetz in der
Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3498, 3991), das zuletzt durch Artikel
115 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist.
Verordnung über Kosten für Amtshandlungen der Bundesbehörden nach dem Chemikaliengesetz
(ChemikalienKostenverordnungChemKostV).
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Bewertung nach § 12 Abs. 2 Satz 1 des
Chemikaliengesetzes (ChemVwV Bewertung) vom 11. September 1997.
Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) Vom 26. November 2010
(BGBl. I S 1643) geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S 1622), durch Artikel
2 der Verordnung vom 24. April 2013 (BGBl. I S 944) und Artikel 2 der Verordnung vom 15. Juli 2013
(BGBl. I S 2514), durch Artikel 2 der Verordnung vom 03. Februar 2015 (BGBl. I S 49), durch Artikel 1
der Verordnung vom 15. November 2016 (BGBl. I S 2549), durch Artikel 148 des Gesetzes vom 29. März
2017 (BGBl. I S 626) und durch Artikel 2 der Verordnung vom 21. Juli (BGBl. I S 3115)
Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens und über die Abgabe bestimmter
Stoffe, Gemische und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz (Chemikalien-Verbotsverordnung
ChemVerbotsV). "Chemikalien-Verbotsverordnung
vom 20. Januar 2017 (BGBl. I S. 94; 2018 I S. 1389), die zuletzt durch Artikel 300 der Verordnung vom
19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328)
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Verordnung über die Mitteilungspflichten nach § 16e des Chemikaliengesetzes zur Vorbeugung und
Information bei Vergiftungen (Giftinformationsverordnung - ChemGiftInfoV). Giftinformationsverordnung
in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli
1996 (BGBl. I S. 1198), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2774)
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Verfahren der behördlichen Überwachung der Einhaltung der
Grundsätze der Guten Laborpraxis (ChemVwVGLP) vom 15. Mai 1997, geändert durch Art. 1 ÄndVwV
vom 16. 11. 2011 (GMBl S. 967)
Verordnung zur Sanktionsbewehrung gemeinschaftsoder unionsrechtlicher Verordnungen auf dem
Gebiet der Chemikaliensicherheit (Chemikalien-Sanktionsverordnung - ChemSanktionsV)."Chemikalien
Sanktionsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2016 (BGBl. I S. 1175)"
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates vom 23.
März 1993 zur Bewertung und Kontrolle der Umweltrisiken chemischer Altstoffe (ChemVwVAltstoffe) Vom
11. September 1997, geändert in:
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Aufhebung von Verwaltungsvorschriften zum Chemikalienrecht
Vom 21. April 2010.
Verordnung über Stoffe, die die Ozonschicht schädigen (Chemikalien Ozonschichtverordnung
ChemOzonSchichtV). Chemikalien- Ozonschichtverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.
Februar 2012 (BGBl. I S. 409), die zuletzt durch Artikel 298 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S.
1328)
Gesetz zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts und Abfallrechts. Vom 24. Februar 2012. Zuletzt
geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
* 16.1. Änderungshinweise

2.2. Kennzeichnungselemente
2.3. Sonstige Gefahren
3.2. Gemische
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
5.1. Löschmittel
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
5.4. Zusätzliche Hinweise
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
8.1. Zu überwachende Parameter
8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.3. Zusätzliche Hinweise
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

10.1. Reaktivität
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
10.5. Unverträgliche Materialien
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
12.1. Toxizität
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
12.3. Bioakkumulationspotenzial
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
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15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder
das Gemisch

16.1. Änderungshinweise
16.2. Abkürzungen und Akronyme
16.5. Liste der einschlägigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus den Abschnitten 2 bis 15

* 16.2. Abkürzungen und Akronyme
ACGIH Rat für Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika
ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf

Binnenwasserstraßen
ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der

Straße
BCF Biokonzentrationsfaktor
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
DIN Deutsches Institut für Normung / Deutsche Industrienorm
DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
EC50 effektive Konzentration 50%
EN Europäische Norm
ES Exposure scenario
EWC Europäischer Abfallartenkatalog
IARC Internationale Agentur für Krebsforschung
ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport
IMO International Maritime Organization
ISO International Standards Organisation
KG Körpergewicht
LC50 Letale (Tödliche) Konzentration 50%
LD50 Letale (Tödliche) Dosis 50%
MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)
NFPA Nationale Brandschutzbehörde
NIOSH Nationales Institut für Arbeits- und Gesundheitsschutz
NOEC Konzentration ohne beobachtete Wirkung
OEL Arbeitsplatzgrenzwert
OSHA Arbeits- und Gesundheitsschutzbehörde
PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig
PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien
RID Gefahrgutvorschriften für den Transport mit der Eisenbahn
SCL Specific concentration limit
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe
TWA Time Weighted Average
UN United Nations
VOC Flüchtige organische Verbindungen
ZNS zentrales Nervensystem

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verfügbar

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

* 16.5. Liste der einschlägigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus
den Abschnitten 2 bis 15

Gefahrenhinweise
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
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Gefahrenhinweise
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.7. Zusätzliche Hinweise
Nach unserem Wissensstand sind die hierin enthaltenen Informationen korrekt. Weder der obengenannte
Lieferant noch seine Tochtergesellschaften übernehmen jedoch jegliche Haftung hinsichtlich der
Korrektheit oder Vollständigkeit der angegebenen Informationen. Eine endgültige Feststellung der
Eignung der einzelnen Materialien obliegt allein der Verantwortung des Anwenders. Alle Materialien
können unbekannte Risiken beinhalten und sind daher mit Vorsicht anzuwenden. Es sind hierin zwar
bestimmte Risiken beschrieben, jedoch können wir nicht garantieren, dass es sich dabei um die einzigen
möglichen Risiken handelt.

* Daten gegenüber der Vorversion geändert.
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